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Seit dber 20 Jahren bin ich in der
Gesundheitsférderung und im Ge-
sundheitsmanagement aktiv. Mit mei-
ner Agentur ,,BGM-Lotsen” unterstiitze
ich Unternehmen bei der Umsetzung
des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements. Erganzend arbeite ich
als Coach und bin anerkann-
te Prozessberaterin.

Editorial

Liebe Betriebsratin, lieber Betriebsrat,

SCHWERPUNKTTHEMA

RECHT & URTEILE

der Herbst kommt jetzt mit all seiner Farbenpracht, mit fri-
scher Luft und einer besonderen Stimmung zwischen Riick-
blick und Aufbruch. Vielleicht geht es Ihnen dhnlich wie mir;
Der Sommer klingt nach. Ich blicke dankbar zuriick auf die

warmen Tage, den Urlaub, auf schéne Momente mit Familie GESUNDHEITSMANAGEMENT

und Freunden.

Der Herbst ist eine Zeit des Wandels: Die dunklere Jahres-
zeit beginnt, die Tage werden kiirzer, der Alltag stellt andere
Anforderungen. Fiir Sie als Betriebsrat ist das auch die Zeit,
neue Schwerpunkte zu setzen, angepasst an die Herausfor-
derungen, die Herbst und Winter mit sich bringen, z. B. der
Infektionsschutz. Die kalte Jahreszeit ist eine gute Gelegen-
heit, als Betriebsrat genauer hinzusehen: Wie steht es um IMPULS DES MONATS
ergonomische Arbeitsplatze, um Belastungen durch Larm,
psychische Anforderungen oder Riickengesundheit? Wo
braucht es neue Impulse oder Unterstiitzung?

Ich freue mich, Sie bei lhren Aufgaben mit Informationen

und Tipps zu unterstiitzen. Bleiben Sie gesund, lhre ZUM SCHLUSS
? 2T
Chefredakteurin
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Fit im Winter | Lesezeit 3 Minuten

ARBEITSSICHERHEIT

Mit dem Herbst kommen die Viren — denken Sie
jetzt an den richtigen Infektionsschutz

Noch sind die Tage im goldenen Herbst warm und mild, aber in wenigen Wochen, vielleicht auch
nur Tagen, startet die Virensaison 2025/2026. Das Robert-Koch-Institut (RKI) warnt vor einer ver-
starkten Zirkulation von Atemwegsviren wie Influenza-, SARS-CoV-2-, RSV- und Erkaltungsviren.
«Wie immer”, denken Sie sich jetzt vielleicht, und das stimmt, doch ein Unterschatzen fiihrt zu mehr
Krankheitsausfallen und damit zu einer héheren Belastung im Betrieb. Ein guter Infektionsschutz

kann helfen, dass lhre Kollegen gut und gesund durch den Winter kommen.

Wussten Sie, dass lhr Arbeitgeber nach § 5 ArbSchG auch die Ge-
fahrdung durch Viren bzw. biologische Erreger beurteilen muss?
Gerade die Pausenrdume oder GroBraumbiiros sind hier im Fokus.

Priifen Sie, ob Ihr Arbeitgeber bereits die Gefahrdungsbeurteilung
um den Aspekt der biologischen Erreger erweitert hat. Ansonsten
konnen Sie ihn als Betriebsrat darauf hinweisen. SchlieBlich setzt
er dadurch nicht nur seine Aufgabe um — gleichzeitig schiitzt er
die Kollegen und spart Geld durch weniger Krankheitsausfalle. Es
lohnt sich also, hier aktiv zu werden!

In die richtigen MaBnahmen investieren

Um das Risiko einer Infektion zu reduzieren, kénnen Sie als Be-
triebsrat in Abstimmung mit lhrem Arbeitgeber die Kollegen
sensibilisieren und verschiedene MaBnahmen umsetzen.

Planen Sie diese in den nachsten Wochen — dann sind Sie, wenn
es so weit ist, bereit flir die Umsetzung. Motivieren Sie als Be-
triebsrat lhre Kollegen. SchlieBlich will niemand gern krank sein,
und auch gesunde Kollegen kann eine Influenza schnell ,um-
hauen”.

Ubersicht:
6 MaBnahmen flUr einen besseren Infektionsschutz

Setzen Sie diese MaBnahmen um und reduzieren Sie damit das Infektionsrisiko
Nr. MaBnahme

1 Impfaktionen
Wie jedes Jahr empfiehlt die WHO einen Impfschutz gegen die vermuteten Influenza-Viren. lhr Arbeitgeber kann im Rahmen des Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements Impftermine wahrend der Arbeitszeit anbieten und so den einen oder anderen fiir eine Impfung gewinnen,
der sonst nicht zum Hausarzt gehen wiirde. Die Grippe-Impfung gehért zu den wichtigsten SchutzmaBnahmen in der Pravention gegen eine
schwere chronische Grippe-Erkrankung und ist fiir Kollegen ab 60 Jahren oder mit chronischen Erkrankungen zu empfehlen.

2 AHA+L-Postkarten
Gestalten Sie gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber kleine Postkarten mit der AHA+L-Formel und vereinbaren Sie fiir diesen Herbst und Winter
wieder klare Regeln. Dazu gehoren:
A = Abstand, H = Hygiene (Handewaschen/Niesetikette), A = Atemschutz, wenn jemand hustet, und L = Liiften.
Achten Sie zudem darauf, dass tberall Seife und Papiertiicher bereitstehen und dass regelmaBig geliiftet wird, gerade in den Biiros. Alter-
nativ kann auch eine CO,-Ampel genutzt werden.

3 Reinigung hochfahren
Um eine Infektion zu vermeiden, ist es hilfreich, wenn lhre Reinigungskrafte in der Hochzeit der Viren die kritischen Stellen haufiger reinigen
und ggf. auch desinfizieren. Dazu gehéren unter anderem Tiirgriffe oder Treppengelander, da sie von vielen Kollegen angefasst werden.

4 Testung ermoglichen
Es gibt keine offizielle Testpflicht mehr wie wéhrend der Pandemie, und dennoch empfehlen die Experten, Testungen anzubieten. Setzen Sie
als Betriebsrat sich dafiir ein, dass den Kollegen kostenlose Schnell- oder PCR-Tests zur Verfiigung stehen und auch genutzt werden konnen.
Ein Test ist im Vergleich zu einem Tag Arbeitsunfahigkeit deutlich giinstiger, falls Ihr Arbeitgeber die Kosten moniert.

5 Flyer, Plakate und Aufkleber
Bestellen Sie fiir Ihren Betrieb Flyer, Plakate oder auch Aufkleber, die lhre Kollegen an das Thema Infektionsschutz erinnern. Diese bekommen
Sie kostenlos auf der Website infektionsschutz.de unter folgendem Link: . Hangen Sie sie z. B. in den Toiletten oder an
den Spiegeln auf und erinnern Sie so Ihre Kollegen an das Thema.

6 Homeoffice bzw. Kontakte reduzieren
In vielen Betrieben wird wieder mehr in Présenz gearbeitet. Doch gerade, wenn die Grippewelle anrollt, ist es hilfreich, die Prasenzpflicht
wieder aufzulockern. Sprechen Sie als Betriebsrat mit Ihrem Arbeitgeber bereits jetzt (iber eine schnelle Losung, die dann bei Bedarf schnell
umgesetzt werden kann. Ein weiterer guter Schutz vor vielen Kontakten ist eine Teilung in der Kantine hinsichtlich der Essenszeiten, sodass
nicht alle Kollegen gleichzeitig die Rdume , fluten”.

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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		Setzen Sie diese Maßnahmen um und reduzieren Sie damit das Infektionsrisiko



		Nr.

		Maßnahme



		1

		Impfaktionen 

Wie jedes Jahr empfiehlt die WHO einen Impfschutz gegen die vermuteten Influenza-Viren. Ihr Arbeitgeber kann im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements Impftermine während der Arbeitszeit anbieten und so den einen oder anderen für eine Impfung gewinnen, der sonst nicht zum Hausarzt gegangen wäre. Die Grippe-Impfung gehört zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen in der Prävention gegen eine schwere chronische Grippe-Erkrankung. Und ist für Kollegen ab 60 Jahren oder mit chronischen Erkrankungen zu empfehlen.



		2

		AHA+L-Postkarten

Gestalten Sie mit Ihrem Arbeitgeber kleine Postkarten mit der AHA+L-Formel und vereinbaren Sie für diesen Herbst und Winter wieder klare Regeln. Dazu gehört:

A = Abstand, H = Hygiene (Händewaschen/Niesetikette), A = Atemschutz, wenn jemand hustet, und L = Lüften.

Achten Sie zudem darauf, dass Seife und Papiertücher überall bereitstehen und dass regelmäßig, gerade in den Büros, gelüftet wird. Alternativ kann auch eine CO2-Ampel genutzt werden.



		3

		Reinigung hochfahren

Um eine Infektion zu vermeiden, ist es hilfreich, wenn in der Hochzeit der Viren Ihre Reinigungskräfte die kritischen Stellen häufiger reinigen und auch ggf. desinfizieren. Dazu gehören zum Beispiel Türgriffe oder Treppengeländer, die von vielen Kollegen angefasst werden.



		4

		Testung ermöglichen

Es gibt keine offizielle Testpflicht mehr, wie während der Pandemie, und dennoch empfehlen die Experten, Testungen anzubieten. Als Betriebsrat können Sie sich dafür einsetzen, dass den Kollegen kostenlose Schnell- oder PCR-Tests zur Verfügung stehen und diese genutzt werden können. Ein Test ist im Vergleich zu einem Tag Arbeitsunfähigkeit deutlich günstiger, falls Ihr Arbeitgeber die Kosten moniert.



		5

		Flyer, Plakate und Aufkleber

Bestellen Sie für Ihren Betrieb Flyer, Plakate oder auch Aufkleber, die Ihre Kollegen an das Thema Infektionsschutz erinnern. Diese bekommen Sie kostenlos auf der Website infektionsschutz.de unter folgendem Link: https://kurzlinks.de/u6va. Diese können Sie z. B. in den Toiletten oder an den Spiegeln aufhängen und damit Ihre Kollegen erinnern.



		6

		Homeoffice bzw. Kontakte reduzieren
In vielen Betrieben wird wieder mehr in Präsenz gearbeitet. Doch gerade, wenn die Grippewelle anrollt, ist es hilfreich, die Präsenzpflicht wieder aufzulockern. Hier sollten Sie als Betriebsrat mit Ihrem Arbeitgeber bereits jetzt über eine schnelle Lösung sprechen, die dann bei Bedarf schnell umgesetzt werden kann. Ebenso ist eine Teilung in der Kantine hinsichtlich verschiedener Essenszeiten auch ein guter Schutz vor vielen Kontakten. 



		Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld
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Risiko Pilzsporen | Lesezeit 4 Minuten

Schimmelpilze am Arbeitsplatz - jetzt im Herbst
und Winter besteht diese Gefahr besonders

In der kalten Jahreszeit steigt das Risiko fiir Schimmelbildung in Biiros, Werkstatten oder Sozial-
rdaumen. Jetzt liiften die Kollegen weniger, am Wochenende wird nicht geheizt und es ist durch die
nassen Schuhe und Kleider mehr Feuchtigkeit in den Raumen. All das schafft ideale Bedingungen
fur Schimmelpilze. Handelt Ihr Arbeitgeber nicht rechtzeitig und der Schimmel entsteht, dann wird
dies zu einer Gefahr fiir lhre Kollegen. Ihr Arbeitgeber ist jetzt in der Pflicht.

Bei Schimmel werden Warnsignale oft nicht ernst genommen. In
vielen alten Gebauden gibt es einen ,muffigen” Geruch. In man-
chen Raumen bekommen einzelne Kollegen immer wieder Husten
oder gereizte Schleimhaute. Zudem gibt es dunkle Flecken an den
Wanden oder in den Ecken.

Dann konnte sich dort ein Schimmelpilz ausgebreitet haben, und
das ist keineswegs harmlos.

Was sind Schimmelpilze und warum sind sie
gefahrlich?

Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die (iberall vorkommen, be-
sonders dort, wo es feucht und warm ist. Viele Arten sind harm-
los, doch einige produzieren Gifte, sogenannte Mykotoxine, die zu
ernsthaften Gesundheitsbeschwerden fiihren kénnen. Dazu geho-
ren zum Beispiel:

e Atemprobleme, Husten, Asthma

e allergische Reaktionen, Juckreiz, tranende Augen
e Kopfschmerzen, Konzentrationsstérungen

¢ Hautreizungen

Das Problem mit Schimmelpilzen ist, dass die Sporen, die winzigen
Samen, in der Regel unsichtbar sind. Erst bei stérkerem Befall bzw.
einer hoheren Sporenkonzentration wird Schimmel durch Verfar-
bungen und Geruch wahrnehmbar. Gerade im Herbst und Winter,
wenn Rédume nicht ausreichend geliiftet oder iiberheizt werden,
kann sich Schimmel unbemerkt ausbreiten.

Bei Schimmel gilt das Vorsorgeprinzip

Ein weiteres Problem mit Schimmel ist: Es gibt keine verbindlichen
Grenzwerte, ab welcher Konzentration Schimmel gesundheitsge-
fahrdend ist. Das bedeutet fiir Sie als Betriebsrat in der Kommu-
nikation mit lhren Kollegen, dass es sich nicht klar sagen lasst, ab
wann eine gesundheitliche Geféhrdung vorhanden ist.

Deshalb gilt das Vorsorgeprinzip: Bereits der Verdacht auf Schim-
melbefall ist Grund genug fiir Ihren Arbeitgeber, zu handeln — und
nicht erst dann, wenn die Kollegen gesundheitliche Probleme be-
kommen.

Ihre Handlungsgrundlage als Betriebsrat

Wenn |hr Arbeitgeber nicht ins Handeln kommt, miissen Sie nicht
tatenlos zusehen. Nutzen Sie gezielt Ihre Rechte als Betriebsrat.
Dazu gehoren die folgenden:

§§ 80, 89 BetrVG — Uberwachungspflicht nutzen

Sie haben darauf zu achten, dass Vorschriften zum Arbeitsschutz
eingehalten werden — dazu gehort auch ein schimmelfreier Ar-
beitsplatz.

4 ARBEITSSCHUTZ UND GESUNDHEITSMANAGEMENT

§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG — Mitbestimmung beim Gesundheits-
schutz

Bei MaBnahmen zum Gesundheitsschutz sind Sie als Betriebsrat
zu beteiligen. Sie haben auBerdem ein Informationsrecht, z. B. zu
Messergebnissen oder geplanten MaBnahmen.

Externe Stellen einbeziehen

Weigert sich der Arbeitgeber, MaBnahmen zu ergreifen, konnen Sie
das Gesundheitsamt oder die zustandige BG informieren. Letztere
kann Ihren Arbeitgeber nachdriicklich an seine Pflichten erinnern
und bei Untatigkeit sogar mit finanziellen Konsequenzen drohen.

¥ HINWEIS

Baubiologische Orientierungswerte

Es gibt fiir Innenraume Orientierungswerte, die fiir Sie als
Betriebsrat hilfreich in der Argumentation sein kénnen
(einsehbar in diesem PDF: ). Spo-
ren konnen mithilfe eines Luftkeimsammlers gemessen
werden.

- keine Anomalie: < 200 KBE/m? (koloniebildende Einhei-
ten pro Kubikmeter Luft)

- schwache Anomalie: < 500 KBE/m?3; langfristig ist Hand-
lungsbedarf im Sinne der Vorsorge zu priifen

- starke Anomalie: 500-1.000 KBE/m3; Sanierung sollte
zeitnah erfolgen

- extreme Anomalie: > 1.000 KBE/m3; sofortige Sanie-
rung ist erforderlich

2 FAZIT

Verantwortung einfordern

Schimmel ist (k)ein Wohlfiihithema. Er gefahrdet die
Gesundheit Ihrer Kollegen und darf nicht ignoriert oder
~vertagt” werden. Als Betriebsrat haben Sie Rechte und
konnen damit aktiv zur Schimmelvermeidung beitragen.
Sprechen Sie mit lhrem Arbeitgeber und den Kollegen
iiber das Thema. Denken Sie auch an Sozialrdume wie
Umkleiden oder Pausenrdaume. Vor allem Kiihlschranke
sind oft wahre Brutstatten fiir Schimmel - hier helfen nur
regelmaBige Kontrolle und klare Hygieneregeln.




Psychische Belastung | Lesezeit 3 Minuten

ARBEITSSICHERHEIT

Nutzen Sie die gesammelten Erfahrungen, um die
Gefahrdung psychischer Belastungen zu reduzieren

Als Betriebsrat beschéaftigen Sie sich taglich bewusst oder unbewusst mit den Auswirkungen von
Stress am Arbeitsplatz. Doch was hilft, um die Gefahren zu erkennen und gute MaBBnahmen abzu-
leiten? Die BAuA hat vor wenigen Wochen ein neues Buch veréffentlicht und stellt darin praxisnahe
Beispiele vor, wie lhr Arbeitgeber Gefdhrdungen friihzeitig erkennen und vermeiden kann.

Vielleicht setzen Sie in lhrem Betrieb bereits die Gefahrdungsbe-
urteilung psychischer Belastungen nach § 5 ArbSchG um. Es ist
die Pflicht Ihres Arbeitgebers, psychische Belastungen als Teil der
Gefahrdungsbeurteilung zu erfassen und geeignete MaBnahmen
zur Vermeidung oder Reduktion zu ergreifen.

Umsetzung ist nicht gesetzlich geregelt

Das ArbSchG regelt klar die Pflichten lhres Arbeitgebers, legt je-
doch nicht fest, wie die Geféhrdungsbeurteilung ablaufen muss
oder welche MaBnahmen hilfreich sind, um die Belastungen zu
reduzieren. Genau diese Liicke schlieBt die BAUA mit dem Buch
.Gefahrdungen durch psychische Belastungen bei der Arbeit ver-
meiden. Gestaltungsanforderungen und -optionen”.

©® HINWEIS
Buchempfehlung

Wer sich von lhnen als Betriebsrat mit dem Thema Ge-
fahrdungsbeurteilung psychischer Belastungen beschaf-
tigt, der sollte unbedingt in das Fachbuch , Gefahrdungen
durch psychische Belastungen bei der Arbeit vermeiden.
Gestaltungsanforderungen und -optionen” der BAuA in-
vestieren. Die Kosten liegen bei 49,90 €. Es gibt allen
betrieblichen Gesundheitsschiitzern wichtige Impulse:

Empfehlungen aus der Praxis sind oft hilfreich

Beispiel 1: MaBnahmen bei Belastungen durch Schicht-
arbeit und Arbeitsverdichtung

In einem Unternehmen der Automobilindustrie zeigten sich be-
sonders hohe psychische Belastungen durch Schichtarbeit und
Arbeitsverdichtung. Durch Einfiihrung eines partizipativen Dienst-
plansystems mit Einbindung der Kollegen konnten Arbeitszeiten
flexibler gestaltet und Ruhephasen besser eingehalten werden.
Zudem wurde ein Feedbackritual fiir kurzfristige Konflikte einge-
richtet. Ergebnis war eine messhare Verbesserung der Zufrieden-
heit, weniger Fehlzeiten und starke Akzeptanz bei allen Kollegen.

Beispiel 2: Unklare Informationen und Termindruck

In der Bauwirtschaft litten Kollegen unter unklaren Arbeitsanwei-
sungen und erheblichem Termindruck. Hier wurde eine Kombina-
tion aus regelmaBigen Teammeetings und psychologischer Unter-
stiitzung bei belastenden Projektphasen etabliert. Die Kollegen
erhielten Zugang zu Beratungsangeboten und erhielten konkrete
Verhaltenstipps bei Stresssituationen. Das Ergebnis: geringere Un-
sicherheit, starkere Teamarbeit und weniger Konflikte.

Struktur und Prozesse sind wichtig

Diese beiden Beispiele veranschaulichen, dass psychische Ge-
fahrdungen nicht allein auf individueller Ebene im Sinne von ,Du
musst dich einfach entspannen, dann wird das wieder” gemanagt
werden kénnen.

Vielmehr wirken nachhaltige Prozesse und erprobte MaBnahmen
positiv auf die Arbeitsbedingungen, und dazu gehéren u. a. kla-
re Strukturen, transparente Kommunikation, Partizipation, Erho-
lungsphasen und gezielte Beratung.

2 FAZIT

Mit der GB Psych Belastungen reduzieren

Die Arbeitsbedingungen lhrer Kollegen werden nur bes-
ser, wenn Sie als Betriebsrat gezielt und rechtlich sicher
vorgehen. Die Erfahrungen der BAuA helfen lhnen, psy-
chische Belastungen im Betrieb konkret zu erkennen,
lhrem Arbeitgeber die richtigen Impulse zu geben und
die Belastungen mit geeigneten MaBnahmen bzw. lhren
Vorschlagen zu reduzieren.

Die vorgestellten Praxisbeispiele zeigen: Gute Arbeitsge-
staltung ist moglich — und zahlt sich aus. Sie starkt das
Wohlbefinden der Beschiftigten, senkt Fehlzeiten und
verbessert das Betriebsklima nachhaltig.

Psychische
Belastungen

mit Erfahrung
reduzieren
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SCHWERPUNKTTHEMA

Arbeitsmedizin | Lesezeit 8 Minuten

Auf die Ohren: Was Sie als Betriebsrat tiber
die gehormedizinische Vorsorge wissen mussen

Larm gehort in vielen Betrieben zum Alltag, ob in der Produktion, im Handwerk, auf Baustellen
oder in der Logistik. Doch andauernder Larm ist nicht nur storend, sondern auch eine echte Gesund-
heitsgefahr. Lirm kann das Gehor dauerhaft schadigen, selbst wenn die Kollegen ihn subjektiv
kaum noch wahrnehmen. Zudem I6st Larm Stress aus. Umso wichtiger ist die gehérmedizinische
Vorsorge, die lhr Arbeitgeber Ihren Kollegen anbieten muss. SchlieBlich gilt es, Schwerhorigkeit im
Alter zu vermeiden. Sie als Betriebsrat spielen, wenn es um Aufklarung, Mitbestimmung und die
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben geht, eine zentrale Rolle. Sperren Sie Ilhre Ohren auf fiir dieses

spannende Thema.

Eigentlich sind das Summen und laute Brummen nicht schlimm, es
ist ja immer da und Kollege X hat sich daran gewoéhnt. Er nimmt
es im Alltag nicht mehr wahr. So gehen Jahre ins Land, in denen
Herr X ohne Gehdrschutz und arbeitsmedizinische Vorsorge arbei-
tet. Heute ist er seit 5 Jahren in Rente und kann kaum einem Ge-
sprach am Tisch mehr folgen. Er leidet an Schwerhdrigkeit.

Was ist gehérmedizinische Vorsorge?

Die gehdrmedizinische Vorsorge ist eine spezielle arbeitsmedizini-
sche MaBnahme, die dem Erhalt des Horvermégens dient. Sie soll
dazu beitragen, gesundheitliche Schaden durch Larm friihzeitig zu
erkennen und ihnen vorzubeugen.

Die Kollegen werden in diesem Rahmen arbeitsmedizinisch un-
tersucht und erhalten individuelle Beratung und Hinweise zum
Umgang mit Larm und Gehdrschutz. Je nach Larmbelastung am
Arbeitsplatz kann die Vorsorge entweder als Angebots- oder
Pflichtvorsorge durchgefiihrt werden.

Pravention und Sensibilisierung sind enorm wichtig

Ziel ist, die Kollegen fiir Larmeinwirkungen zu sensibilisieren, Risi-
kofaktoren zu erkennen, gesundheitliche Folgen zu vermeiden und
bei ersten Anzeichen von Horschaden frithzeitig gegenzusteuern.

Die Untersuchungen beinhalten in der Regel eine Anamnese, eine
Horpriifung bzw. Hormessung (Audiometrie) und eine arbeitsme-
dizinische Beratung. Die Vorsorge erfolgt vertraulich und unter-
liegt der arztlichen Schweigepflicht.

Wann muss lhr Arbeitgeber eine gehérmedizinische
Vorsorge anbieten?

Die Grundlage fiir die gehérmedizinische Vorsorge ist die Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV). Diese legt
in Verbindung mit der Ldrm- und Vibrations-Arbeitsschutzverord-
nung (LarmVibrationsArbSchV) fest, ab welchen Schwellenwerten
Arbeitgeber eine Vorsorge anbieten oder verpflichtend veranlas-
sen mussen.

Fragen Sie als Betriebsrat daher unbedingt bei lhrer Sifa nach den
Larmmessungen.

Angebotsvorsorge

Eine Angebotsvorsorge muss lhr Arbeitgeber anbieten, wenn der
Tages-Larmexpositionspegel der Kollegen bzw. am Arbeitsplatz
iber 80 Dezibel liegt oder wenn der Spitzenschalldruck 135 dB
uberschreitet.
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Pflichtvorsorge

Wird ein Tages-Larmexpositionspegel von 85 Dezibel oder mehr
erreicht oder Uberschritten, handelt es sich um eine Pflichtvorsor-
ge. In diesem Fall diirfen Kollegen die Tatigkeit nur aufnehmen
oder fortfiihren, wenn sie die arbeitsmedizinische Vorsorge wahr-
genommen haben.

Auch Kollegen mit bereits bestehender Horminderung, mit Hor-
geraten oder erhohtem Risiko fiir Gehérschaden sollten vom Be-
triebsarzt regelmaBig betreut und untersucht werden, auch wenn
die gesetzlichen Grenzwerte nicht erreicht werden. Ebenso gilt
dies bei regelmaBigem Tragen von Gehorschutz.

Priifen Sie als Betriebsrat, ob diese Vorgaben in lhrem Betrieb so
umgesetzt werden.

¥ HINWEIS

Schwerhorigkeit

Der Bundesverband der Horsysteme-Industrie gibt an,
dass ca. 10 Millionen Menschen in Deutschland von
Schwerhorigkeit betroffen sind. Die Wahrscheinlichkeit,
schwerhorig zu sein, steigt mit dem Alter. Bei den iiber
74-Jéhrigen ist es ca. jeder Dritte. Schwerhoérigkeit ent-
steht meist langsam; dabei bedeuten Larm bzw. Horscha-
digungen im jiingeren Alter ein groBes Risiko. Schwerho-
rigkeit lasst sich in verschiedene Stufen einteilen:

- leichte Schwerhorigkeit: Betroffene horen leise Gerau-
sche (z. B. Uhrenticken, das Sirren einer Miicke, Fliis-
tern) nicht mehr.

- mittlere Schwerhorigkeit: Betroffene horen keine Um-
gebungsgerausche mehr (z. B. Vogelgezwitscher, Biiro-
atmosphare).

- schwere Schwerhoérigkeit: Betroffene kénnen Gespra-
che nicht mehr verstehen.

- Taubheit: Betroffene horen auch sehr laute Gerausche
nicht mehr.

Haben Sie Lust, lhre Horfahigkeit selbst zu testen? Dann
nutzen Sie doch mal diesen einfachen Online-Test:

oder gehen Sie zu Ihrem Horakustiker
vor Ort.



https://kurzlinks.de/dfc1
https://kurzlinks.de/dfc1

Die rechtliche Grundlage fiir die Gehorvorsorge

Sollte Ihr Arbeitgeber nichts von der gehdrmedizinischen Vorsorge
wissen, machen Sie ihn auf seine Pflichten aufmerksam. Diese ent-
stehen durch folgende Vorgaben:

e §§ 3 und 4 ArbMedVV regeln die Pflicht und das Angebot
zur Vorsorge bei Larmbelastung.

e § 10 LarmVibrationsArbSchV konkretisiert die Anforde-
rungen an die Larmbewertung und die Durchfiihrung von
VorsorgemaBnahmen.

e § 5 ArbSchG verpflichtet lhren Arbeitgeber zur Gefahrdungs-
beurteilung, auch in Bezug auf Larm.

* § 4 ArbSchG verpflichtet zur Vermeidung und Minimierung
von Gesundheitsrisiken.

¢ Die DGUV-Vorschrift 1 (Grundsétze der Pravention) enthalt
ebenfalls Hinweise auf Larmgefahrdungen und den Umgang
damit.

Motivieren Sie die Kollegen, die Vorsorge zu nutzen

Grundsatzlich sollten die Kollegen mit Larmbelastung am Arbeits-
platz die gehérmedizinische Vorsorge wahrnehmen, auch wenn
sie keine Pflicht ist. Denn dauerhafte Ladrmeinwirkung kann schlei-
chend zur Horschadigung fiihren, ohne dass sie sofort bemerkt
wird. Auch Kollegen mit subjektivem Larmempfinden, Tinnitus
oder bereits vorhandenen Horproblemen sollten die Vorsorge
ernst nehmen und friihzeitig mit dem Betriebsarzt sprechen.

Ihre Aufgabe als Betriebsrat

Sie als Betriebsrat haben eine wichtige Mitbestimmungs- und
Uberwachungsfunktion bei der Umsetzung der gehérmedizini-
schen Vorsorge. Nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG haben Sie ein Mit-
bestimmungsrecht bei Regelungen zum Gesundheitsschutz. Dies
betrifft die Durchfiihrung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersu-
chungen ebenso wie MaBnahmen zur Larmreduzierung oder zur
Bereitstellung und Kontrolle des Gehérschutzes.

@ Checkliste: Larmschutz

Priifen Sie diese Punkte zum Schutz des Gehors
lhrer Kollegen

Nr.  Priiffragen
1 In welchen Bereichen nutzen die Kollegen Gehorschutz?

2 Welche Modelle nutzen die Kollegen? Welche Auswahl ist
vorhanden?

Wurden die Kollegen zur Auswahl von Gehdrschutz beteiligt?

4 Wie werden die Kollegen zum Thema Gehérschutz unterwie-
sen?

5 Zu welchen Ergebnissen kam die Geféhrdungsbeurteilung?
Wie sind die Ergebnisse der Larmmessung?

6 Gibt es bereits MaBnahmen zum Schutz vor Larm, z. B.
Larmddmmung, Einkapslung von Maschinen ...?

7 Wie viele Kollegen nutzten bisher im Jahr 2025 die Mdglichkeit
einer gehormedizinischen Vorsorge?

8 Wurden die Kollegen zur Auswahl von Gehdrschutz beteiligt?

Zu finden unter www.adiuva.de
unter Eingabe des Titels im Suchfeld

SCHWERPUNKTTHEMA

INFO: Gehorschutz

Sichtbar machen

Neben der gehérmedizinischen Vorsorge ist das Tragen
von Gehorschutz der beste Schutz vor Schwerhérigkeit.
Motivieren Sie lhre Kollegen und héngen Sie Plakate
auf. Diese konnen Sie bei lhrer BG bestellen. Hier ein
Beispiel von der BG ETEM: https://kurzlinks.de/e45n

S razr

Ohren schiitzen, Lebensqualitat erhalten

Gehorschutz ist kein Randthema, sondern zentraler Be-
standteil des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Die ge-
hormedizinische Vorsorge ist ein wirksames Instrument,
um Horschaden zu vermeiden und die Kollegen langfris-
tig gesund zu erhalten. Ihr Arbeitgeber ist klar gesetzlich
verpflichtet, die Vorsorge bei bestimmten Larmwerten
anzubieten oder anzuordnen.

Sie als Betriebsrat haben das Recht und die Pflicht, die
Einhaltung dieser Vorgaben zu iiberwachen und sich ak-
tiv fiir larmfreie bzw. larmarme Arbeitsplatze einzuset-
zen. lhre Kollegen sollten die Angebote unbedingt wahr-
nehmen, denn gutes Héren ist ein wertvolles Gut — und
sie wollen spater sicherlich nicht wie Kollege X am Kii-
chentisch sitzen und nichts mehr mitbekommen.

@) ADIUVA IMPULS

Aus der Praxis fiir die Praxis:
Urteile und Fragen

Aus der Praxis fiir die Praxis: Der , Urteils-

dienst fiir den Betriebsrat” beantwortet

Leserfragen von Betriebsraten — so treffen Sie in ahnli-
chen Fallen immer die richtigen Entscheidungen.

ACHTEN SIE
AUF IHR GEHOR -
ES IST EIN
WERTVOLLES GUT!
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		Prüfen Sie diese Punkte zum Schutz des Gehörs Ihrer Kollegen



		Nr.

		Zu prüfende Frage



		1

		In welchen Bereichen nutzen die Kollegen Gehörschutz?



		2

		Welche Modelle nutzen die Kollegen? Welche Auswahl ist vorhanden?



		3

		Wurden die Kollegen zur Auswahl von Gehörschutz beteiligt?



		4

		Wie werden die Kollegen zum Thema Gehörschutz unterwiesen?



		5

		Zu welchen Ergebnissen kam die Gefährdungsbeurteilung? Wie sind die Ergebnisse der Lärmmessung?



		6

		Gibt es bereits Maßnahmen zum Schutz vor Lärm, z. B. Lärmdämmung, Einkapslung von Maschinen …?



		7

		Wie viele Kollegen nutzten bisher im Jahr 2025 die Möglichkeit einer gehörmedizinischen Vorsorge? 



		8

		Wurden die Kollegen zur Auswahl von Gehörschutz beteiligt?



		Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld







Dateianlage
Checkliste_Lärmschutz.docx


RECHT & URTEILE

Arbeitsunfall | Lesezeit 3 Minuten

Verletzung beim Kaffeetrinken: Ist das
ein Arbeitsunfall oder nicht?

Das Leben ist manchmal merkwiirdig. Aber auch Situationen, die fiir AuBenstehende skurril wirken,
konnen fiir die Betroffenen spiirbare Folgen haben und sind alles andere als lustig. Das gilt auch im
Zusammenhang mit moglichen Arbeitsunfallen. Ein Beispiel fiir skurrile Ursachen fiir Arbeitsunfalle
ergibt sich aus einer Entscheidung des Landessozialgerichts (LSG) Sachsen-Anhalt vom 22.5.2025

(Az. L 6 U 45/23).

Der Fall: Ein Bauarbeiter verletzte sich beim Kaffeetrinken. Das
kam so: Jeden Morgen gab es eine Baubesprechung in einem Bau-
container, an der der Bauarbeiter teilnahm. Ublicherweise gab es
wahrend dieser Besprechung auch Kaffee, so auch an dem frag-
lichen Tag.

Beim Kaffeetrinken verschluckte sich der Bauarbeiter. Um die Be-
sprechung nicht weiter zu storen, wollte er nach drauBen gehen
und sich dort , aushusten”. An sich ein freundlicher Zug von ihm,
der ihm allerdings zum Verhangnis werden sollte.

Denn auf dem Weg nach drauBen verlor der Bauarbeiter kurz das
Bewusstsein. Dadurch stiirzte er auf ein Metallgitter. Die schmerz-
hafte Folge fiir ihn: ein Nasenbeinbruch.

BG: Kaffeetrinken dient privaten Zwecken

Der Arbeitgeber meldete den Vorfall der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, weil es sich seiner Ansicht nach um einen Arbeitsun-
fall handelte. Das sah die BG allerdings anders. Ihrer Ansicht nach
dient das Kaffeetrinken grundsatzlich keinem betrieblichen Zweck.
Vielmehr habe es sich hierbei um eine private Tatigkeit und damit
eben nicht um einen Arbeitsunfall gehandelt. Sie verweigerte da-
her die Leistung.

Der Bauarbeiter klagte gegen diese Entscheidung. Das zunachst
zustandige Sozialgericht wies seine Klage allerdings ab. Das Ge-
richt folgte der Auffassung der BG.

LSG: Kaffeetrinken kann beruflichen Zweck erfiillen

Die Entscheidung: Das LSG sah die Sache anders — zum Gllick fir
den Arbeitnehmer. Die Richter stellten fest, dass der Nasenbein-
bruch ein Arbeitsunfall war und die BG daher dem Grunde nach
eintreten musste.

Ausgangspunkt war § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII, also die Definition
eines Arbeitsunfalls. Dort heiBt es namlich:

6 8 Abs. 1 SGB VII

Arbeitsunfall

(1) Arbeitsunfalle sind Unfalle von Versicherten infolge
einer den Versicherungsschutz nach § 2, 3 oder 6 begriin-
denden Tatigkeit (versicherte Tatigkeit). Unfalle sind zeit-
lich begrenzte, von auBen auf den Korper einwirkende
Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum
Tod fithren. Wird die versicherte Tatigkeit im Haushalt
der Versicherten oder an einem anderen Ort ausgeiibt,
besteht Versicherungsschutz in gleichem Umfang wie bei
Ausiibung der Tatigkeit auf der Unternehmensstatte.
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Auf den Zusammenhang kommt es an

Die Richter stellten entscheidend darauf ab, dass es einen sach-
lichen Zusammenhang zwischen dem Kaffeetrinken und der ge-
schuldeten Tatigkeit, namlich der Arbeit auf der Baustelle, gab.
Sie raumten zwar noch ein, dass die Befriedigung menschlicher
Grundbediirfnisse wie Hunger und Durst grundsétzlich keinen
betrieblichen Zwecken dient. Von diesem Grundsatz machten sie
aber eine wichtige Ausnahme.

Denn bei dem Kaffeetrinken im Rahmen der Baubesprechung ging
es eben gerade nicht um die Befriedigung menschlicher Grundbe-
dirfnisse. Der Kaffeegenuss bei solchen Besprechungen diene viel-
mehr dazu, die positive Arbeitsatmosphére und die kollegiale Ge-
meinschaft der Arbeitnehmer zu stérken. Das Koffein diente dariber
hinaus dazu, Wachsamkeit und Aufnahmebereitschaft zu steigern.
Dies sei auch dem Arbeitgeber bekannt gewesen, der den Kaffee im
Rahmen der Baubesprechungen selbst zur Verfligung gestellt hatte.
Hinzu kam, dass der Bauarbeiter arbeitsvertraglich verpflichtet war,
an diesen Besprechungen teilzunehmen. Auch dieser Umstand deu-
tete auf eine betriebliche Veranlassung des Kaffeetrinkens hin.

@ wicHTIG
Nicht jeder Kaffeegenuss ist beruflich bedingt

Die Entscheidung betont aber die Wichtigkeit der Um-
stande des Einzelfalls. Denn hatte der Bauarbeiter sich
zum Beispiel in seiner Friihstiickspause an einem selbst
mitgebrachten Kaffee verschluckt, hatte kein Arbeitsun-
fall vorgelegen.

Zusammengefasst kann man sagen, dass bei solchen Verletzun-
gen schnell ein Arbeitsunfall vorliegt, wenn lhre Kolleginnen und
Kollegen an solchen Besprechungen teilnehmen miissen und der
Arbeitgeber den Kaffee zur Verfligung stellt. Dann stehen beim
Kaffeetrinken der Genuss und die Befriedigung von Grundbed(irf-
nissen nicht mehr im Vordergrund.

S razr

Kampfen lohnt sich

Als Betriebsrat sollten Sie immer ganz genau hinschauen,
wenn es zu Verletzungen gekommen ist. Machen Sie den
betroffenen Kollegen gegebenenfalls Mut, sich rechtlich
unterstiitzen zu lassen.
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Gesundheitstipps | Lesezeit 3 Minuten

Handynacken?! Verspannungen und Schmerzen
durch Smartphone und PC vermeiden

Ein Leben ohne Smartphone? Fiir die meisten Kollegen kaum noch vorstellbar. Das Mobiltelefon
ist langst taglicher Begleiter: ob zum Lesen von Nachrichten, fiir berufliche E-Mails, beim Chatten
mit Freunden oder fiir das Scrollen durch soziale Medien. Auch im Betrieb ist der Bildschirm stan-
diger Begleiter: PC, Tablet und Smartphone fordern unsere Aufmerksamkeit — und unsere Haltung.
Denn wer dauerhaft nach unten schaut oder stundenlang vor dem Monitor sitzt, iberlastet seine
Halswirbelsaule. Das fiihrt immer haufiger zu Verspannungen, Kopfschmerzen und Schmerzen im

Schulter-Nacken-Bereich.

Wussten Sie, dass ein menschlicher Kopf durchschnittlich 4 bis
6 Kilogramm wiegt? In aufrechter Haltung verteilt sich dieses Ge-
wicht gleichméBig auf die Wirbelsaule. Doch sobald wir den Kopf
nach vorn neigen, steigt die Belastung. Bei einem Neigungswin-
kel von 45 Grad, wie bei dem Blick nach unten aufs Smartphone,
wirken etwa 20 Kilogramm auf die Halswirbel. Diese dauerhafte
Fehlhaltung kann die Muskulatur tberfordern, zu Verspannungen,
Schmerzen oder sogar Bandscheibenproblemen fiihren.

Gerade wenn am Arbeitsplatz ohnehin viel Bildschirmarbeit an-
fallt, ist die zusatzliche Belastung durch Smartphone-Nutzung in
Pausen oder unterwegs eine Gefahr fiir die Gesundheit.

Werden Sie als Betriebsrat aktiv

Als Interessenvertretung lhrer Kollegen kénnen Sie aktiv zur Ge-
sundheitsforderung beitragen. Dabei helfen gezielte Informa-
tionen, praventive Angebote und das Einfordern ergonomischer
Arbeitsbedingungen bzw. Arbeitsplatze. Wichtig ist es, die Kolle-
gen flir das Thema zu sensibilisieren und einfache Losungen auf-
zuzeigen.

Geben Sie diese 4 Tipps an lhre Kollegen weiter

Tipp 1: Haltung korrigieren und iiber Haufigkeit der Nut-
zung nachdenken

Empfehlen Sie lhren Kollegen, das Smartphone auf Augenhdhe
zu halten, statt nach unten zu schauen. Das mag zundachst unge-
wohnt wirken, entlastet jedoch sofort Nacken und Schultern. Auch
die Gesamtnutzungsdauer sollte Gberpriift werden. Das Smart-
phone erstellt jeden Tag eine Statistik Uber die Nutzungsdauer.
Das hilft manchem sicherlich, sich darlber klar zu werden, wie

haufig er das Smartphone in der Hand hat. Ist ein Teil der Nutzung
vielleicht auch Gewohnheit? Kleine Pausen vom Bildschirm helfen,
die Muskulatur zu entspannen und die Augen zu entlasten.

Tipp 2: Bewegung in den Arbeitsalltag integrieren

RegelmaBige Bewegung gleicht Fehlhaltungen aus. Schon ein-
fache Ubungen reichen: den Kopf langsam nach links und rechts
drehen, das Ohr Richtung Schulter neigen, die Schultern kreisen
lassen oder bewusst tief nach unten ziehen. Wichtig ist, dass diese
Bewegungen sanft und regelmaBig erfolgen und am besten mehr-
mals téaglich.

Auch kurze Spaziergange in der Pause helfen, die Wirbelsaule zu
entlasten. Setzen Sie sich z. B. alle 90 Minuten einen Timer, auch
gerne mit dem Handy.

Tipp 3: Krafttraining fiir eine stabile Haltung

Wer die hintere Rumpfmuskulatur, also Riicken, Schultern und Na-
cken, gezielt trainiert, schiitzt sich besser vor Fehlhaltungen. Be-
sonders sinnvoll ist ein Ausgleich zur oft verkiirzten Brust- und
Bauchmuskulatur, die durch das Sitzen dominiert. Schon 2 Einhei-
ten Krafttraining pro Woche helfen, das muskulare Gleichgewicht
wiederherzustellen. Schaffen Sie als Betriebsrat gemeinsam mit
Ihrem Arbeitgeber Angebote, z. B. durch Kooperationen mit Fit-
nessstudios, Online-Kurse oder Bewegungsprogramme im Betrieb.

Tipp 4: Langfristig denken und ergonomisch arbeiten

Neben der Smartphone-Nutzung darf die ergonomische Gestal-
tung der Arbeitsplatze nicht vergessen werden. Hier gilt: Der Mo-
nitor sollte auf Augenhdhe sein, die Tastatur ergonomisch platziert
und der Stuhl riickenfreundlich einstellbar. Ein hohenverstellbarer
Tisch kann weitere Vorteile bringen. Hier haben Sie als Betriebsrat
Mitbestimmungsrechte gemal3 § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG. Weisen
Sie aktiv auf Mangel hin und fordern Sie Verbesserungen ein.

S razr

Aktiv gegen den Handynacken

Nackenschmerzen und Verspannungen sind kein unver-
meidbares Ubel der digitalen Arbeitswelt. Mit gezielter

Aufklarung, einfachen Ubungen und préventiven MaB-
nahmen lasst sich viel erreichen. Als Betriebsrat konnen
Sie dabei helfen, das Bewusstsein fiir gesunde Bildschirm-
nutzung zu scharfen und so langfristig die Gesundheit
Ihrer Kollegen schiitzen.
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Wertvolle Hilfe | Lesezeit 4 Minuten

fur Selbsthilfe im BEM

Kennen Sie NAKOS? Ein guter Wegweiser

Wenn Kollegen langer erkrankt sind, dreht sich im BEM vieles um die Anforderungen des Arbeits-
platzes, die Leistungsfahigkeit des Betroffenen und die Wiedereinstiegsmoglichkeiten. Dabei wird
der Mensch mit seinen krankheitsspezifischen Themen ilibersehen. Doch darin liegt viel Kraft, denn
wer eine chronische Erkrankung oder eine seelische Belastung mit anderen Betroffenen teilt, erlebt
nicht nur Entlastung, sondern gewinnt auch Hoffnung und Mut, die eigene Situation aktiv mitzu-
gestalten. Genau hier setzt NAKOS an, die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung
und Unterstiitzung von Selbsthilfegruppen. Nutzen Sie dieses Portal fiir Ihre Betriebsratsarbeit.

Manchmal ist guter Rat teuer und manchmal gibt es ihn kosten-
los, allerdings ist er dann meist nicht leicht zu finden. Hier bietet
NAKOS wertvolle Orientierungshilfe. Gerade im Rahmen des BEM
oder von Beratungsgesprachen stehen oft viele Fragen im Raum:
Wie gehe ich mit meiner Erkrankung um? Wie schaffe ich den Wie-
dereinstieg in den Job? Wo finde ich Unterstiitzung auBerhalb des
medizinischen Systems?

Gerade im betrieblichen Kontext kann NAKOS (www.nakos.de)
eine Briicke schlagen: zwischen der betrieblichen Wiedereinglie-
derung und personlicher Stabilisierung.

Was ist NAKOS?

NAKOS ist eine bundesweite Informationsstelle rund um das The-
ma Selbsthilfe. Sie wird von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
Selbsthilfegruppen e. V. (DAG SHG) getragen und vom Bundesmi-
nisterium flir Gesundheit gefordert.

Ziel ist es, Menschen mit gesundheitlichen, psychischen oder so-
zialen Problemen den Weg in die Selbsthilfe zu erleichtern. Die
Plattform bietet

e Ubersichten zu Selbsthilfegruppen (bundesweit),

e thematische Datenbanken zu chronischen Erkrankungen,
Sucht, seelischer Gesundheit u. v. m.,

e Kontaktmdglichkeiten zu Selbsthilfeorganisationen, Fachver-
banden und lokalen Ansprechpartnern,

¢ |Informationsmaterialien fiir Multiplikatoren, also auch fiir
Sie als Betriebsrat.

Warum ist Selbsthilfe im BEM relevant?

Wenn Sie Kollegen im BEM fragen, so ist der Wiedereinstieg nach
langerer Krankheit nicht nur eine organisatorische Herausforde-
rung, sondern auch emotional belastend.

Chronische Erkrankungen wie Rheuma, Diabetes oder Depres-
sionen bringen oft soziale Isolation mit sich und das Vertrauen in
den eigenen Korper ist erschiittert. Hinzu kommen Angste vor der
Stigmatisierung am Arbeitsplatz. Hier kann der Hinweis auf eine
passende Selbsthilfegruppe Gold wert sein.

2 Beispiele aus der Praxis
1. Riickkehr nach einer Krebserkrankung

Ein Kollege kommt nach langerer Abwesenheit aufgrund einer
Krebserkrankung zuriick ins Unternehmen. Im BEM-Gesprach
wird deutlich, dass er nicht nur mit den kérperlichen Spatfolgen
zu kdmpfen hat, sondern sich auch zunehmend verunsichert im
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Kollegenkreis fiihlt. Der Betriebsrat verweist auf die Webseite von
NAKOS. Uber die Datenbank ,Rote Adressen” findet der Betroffe-
ne eine regionale Selbsthilfegruppe fir Manner mit Prostatakrebs,
die sich regelmaBig austauscht. Schon nach dem zweiten Treffen
berichtet er von einer spiirbaren Entlastung und fiihlt sich dadurch
gestarkt fir den beruflichen Alltag.

2. Psychische Belastung und Long COVID

Eine junge Kollegin kehrt nach mehreren Monaten Arbeitsunfahig-
keit infolge von Long COVID zurlick. Sie berichtet von starker Er-
schopfung und Konzentrationsproblemen. Die Kollegin wirkt nie-
dergeschlagen, unsicher, wie es weitergehen soll. Der Betriebsrat
bietet ein vertrauliches Gesprach an und verweist auf die Selbst-
hilfekontaktstellen tiber NAKOS. Dort findet sie Hinweise auf eine
Online-Selbsthilfegruppe fiir Long-COVID-Betroffene in ihrem
Bundesland. Der regelmaBige Austausch gibt ihr das Gefiihl, nicht
allein zu sein, und fordert Schritt fiir Schritt ihre Selbstwirksamkeit.

So nutzen Sie das Angebot

e Informieren Sie sich tber die Datenbank ,, Griine Adressen”.
Sie listet iiberregionale Selbsthilfeorganisationen in Deutsch-
land nach Themen sortiert auf.

e Nutzen Sie die , Rote Adressen”, um lokale Selbsthilfe-
kontaktstellen in Ihrer Néhe zu finden. Diese Stellen beraten
kostenlos und vermitteln passende Gruppen.

¢ Empfehlen Sie die Webseite www.nakos.de im personlichen
Gesprach oder im internen BEM-Leitfaden.

e Halten Sie Info-Flyer in lhrem Biiro bereit oder stellen Sie
einen Link im Intranet zur Verfiigung.

¢ Erwégen Sie Kooperationen mit drtlichen Selbsthilfekontakt-
stellen, z. B. durch Infoveranstaltungen im Betrieb.

S razr

Hilfe geben

Die Riickkehr in den Job oder Hilfe in einer schwierigen
Lebenslage ist mehr als eine organisatorische MaBnah-
me. Sie ist ein Prozess, der Stabilitdt, Orientierung und

manchmal auch neue Perspektiven braucht. Selbsthilfe-
gruppen konnen dabei eine wichtige Ressource sein. Als
Betriebsrat kdnnen Sie diesen Weg nicht vorgeben, aber
wertvolle Impulse geben. Mit NAKOS steht lhnen und
Ihren Kollegen dafiir ein qualitdtsgesichertes, unabhan-
giges Informationsportal zur Verfiigung.
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IMPULS DES MONATS

Beteiligung | Lesezeit 3 Minuten

Mit dieser Muster-Vorlage befragen Sie lhre
Kollegen zum Thema Kantinenzufriedenheit

Gutes und ausgewogenes Essen ist eine wichtige Grundlage fiir das Wohlbefinden, die Zufrieden-
heit und auch fiir die Leistungsfahigkeit. Dennoch ist in vielen Betrieben das Thema , Verpflegung”
immer noch ein Zusatzangebot, das oft stiefmiitterlich behandelt wird. Hier sind Sie als Betriebsrat
gefragt! Uber den Kantinenausschuss haben Sie die Méglichkeit, das Essensangebot zu verbessern.
Zudem ist gutes Essen im Betrieb nicht nur fiir die Kollegen, sondern auch fiir Bewerber ein abso-
luter Bonuspunkt. Befragen Sie daher lhre Kollegen nach ihrer Meinung und nutzen Sie dazu gerne
diesen Muster-Fragebogen.

Priifen Sie in Abstimmung mit lhrem Arbeitgeber, ob lhre [T-Abtei-  pierbefragung mehr durchfiihren méchten. SchlieBlich wird die Aus-
lung die Maglichkeit hat, den Fragebogen digital iber MS Forms  wertung dadurch deutlich einfacher. Achten Sie dabei, wie immer,
oder Mentimeter an die Kollegen zu verteilen, wenn Sie keine Pa-  auf die Einhaltung des Datenschutzes — auch bei der Papierform.

@ Muster-Vorlage: Umfrage zur betrieblichen Verpflegung

Nutzen Sie diese Vorlage und beteiligen Sie lhre Kollegen hinsichtlich der betrieblichen Verpflegung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als Betriebsrat ist es uns ein Anliegen, die Essensversorgung im Betrieb gemeinsam mit euch/Ihnen weiterzuentwickeln. Wir erhalten immer wieder
positive wie negative Riickmeldungen zur Kantine und zu den Snackautomaten.

Um eure/lhre Meinungen, Wiinsche und Verbesserungsvorschldge gezielter aufnehmen zu kdnnen, fiihren wir eine kurze Umfrage durch. Eure/lhre
Riickmeldungen helfen uns, konkrete Verbesserungen beim Essensangebot tiber den Kantinenausschuss vorzunehmen.

Die Umfrage dauert nur wenige Minuten und ist selbstverstandlich anonym. Bitte gebt den ausgefiillten Bogen bis zum XX.XX.2025 ab (alternativ:
digitale Umfrage tiber MS Forms oder Mentimeter).

Vielen Dank fiir eure/lhre Teilnahme!
Euer/lhr Betriebsrat
Wie oft nutzen Sie die Kantine?

taglich mehrmals pro selten nie
Woche
i i - 3 ? P .
Wie oft nutzen Sie den Snack-/Getrankeautomaten? taglich mehrmals pro selten nie
Woche

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten des Kantinenangebots?
sehr zufrieden (1)  zufrieden (2) befriedigend (3) unzufrieden (4)
Auswahl

Geschmack / Qualitat
Preis-Leistungs-Verhéltnis
Wartezeiten / Organisation
Vegetarische/vegane Optionen
Hygiene und Sauberkeit

Wie zufrieden sind Sie mit den Snack- und Getrankeautomaten?

Was vermissen Sie im aktuellen Kantinenangebot?
Was wiinschen Sie sich bei den Snackautomaten zusatzlich?

Haben Sie dariiber hinaus noch Anregungen oder Wiinsche?

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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		Nutzen Sie diese Vorlage und beteiligen Sie Ihre Kollegen hinsichtlich der betrieblichen Verpflegung 



		Liebe Kolleginnen und Kollegen,



als Betriebsrat ist es uns ein Anliegen, die Essensversorgung im Betrieb gemeinsam mit euch/Ihnen weiterzuentwickeln. Wir erhalten immer wieder positive wie negative Rückmeldungen zur Kantine und zu den Snackautomaten.

Um eure/Ihre Meinungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge gezielter aufnehmen zu können, führen wir eine kurze Umfrage durch. Eure/Ihre Rückmeldungen helfen uns, konkrete Verbesserungen beim Essensangebot über den Kantinenausschuss vorzunehmen.



Die Umfrage dauert nur wenige Minuten und ist selbstverständlich anonym. Bitte gebt die Umfrage XXX bis zum XX.XX.2025 ab (Alternative als digitale Umfrage über MS Forms oder Mentimeter).



Vielen Dank für eure Teilnahme!

Euer Betriebsrat



		Wie oft nutzen Sie die Kantine?

		 täglich

		 mehrmals pro Woche

		 selten

		 nie



		Wie oft nutzen Sie den Snack-/ Getränkeautomaten?

		 täglich

		 mehrmals pro Woche

		 selten

		 nie



		Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten des Kantinenangebots?



		

		sehr zufrieden (1)

		zufrieden (2)

		befriedigend (3)

		unzufrieden (4)



		Auswahl

		

		

		

		



		Geschmack / Qualität

		

		

		

		



		Preis-Leistungs-Verhältnis

		

		

		

		



		Wartezeiten / Organisation

		

		

		

		



		Vegetarische/vegane Optionen

		

		

		

		



		Hygiene und Sauberkeit

		

		

		

		



		Wie zufrieden sind Sie mit den Snack- und Getränkeautomaten?



		

		

		

		

		



		Was vermissen Sie im aktuellen Kantinenangebot?



		







		Was wünschen Sie sich bei den Snackautomaten zusätzlich?



		







		Haben Sie darüber hinaus noch Anregungen oder Wünsche?



		







		Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld







Dateianlage
Muster-Vorlage_Umfrage zur betrieblichen Verpflegung.docx


ZUM SCHLUSS

Kostenloses Magazin | Lesezeit 1 Minute

Ein guter Tipp fiir Kollegen, die Angehorige pflegen

Das Magazin , Ich pflege” der Aktion , Das sichere Haus” (DSH) richtet sich an pflegende Angehérige
und liefert zahlreiche wertvolle Impulse, die Sie als Betriebsrat an die Kollegen weitergeben kon-
nen, die einen Angehdérigen pflegen. Es erscheint 2-mal jahrlich, ist kostenlos und unterstiitzt Be-
troffene mit praktischen Tipps rund um Pflegeorganisation, rechtliche und finanzielle Fragen sowie

Selbstfiirsorge.

Vielleicht kennen Sie es aus eigener Erfahrung: Pflegende Ange-
horige stehen oft unter enormem Druck. Sie miissen die Pflege-
verantwortung und ihren Beruf unter einen Hut bringen. Als Be-
triebsrat konnen Sie hier eine bedeutende Rolle spielen, indem Sie
Unterstlitzungssysteme im Betrieb etablieren, z. B. Pflegelotsen
oder Beratungsmaglichkeiten.

Eine weitere Mdglichkeit ist das neue Magazin ,Ich pflege”. Be-
stellen Sie doch einfach mal ein Ansichtsexemplar fiir Ihren Be-
trieb Gber die Homepage der DSH: https://kurzlinks.de/bxxz

Wichtig ist die Selbstfiirsorge

Die Zeitschrift , Ich pflege” betont: Wer pflegt und gesund bleiben
mochte, muss auch auf sich achten, etwa durch Pausen, Riicken-
schonung und psychische Entlastung. Sie als Betriebsrat kdnnen
in Abstimmung mit lhrem Arbeitgeber Weiterbildungsangebote zu

Stresspravention, Entlastung durch digitale Tools oder Kooperatio-
nen mit Pflegediensten organisieren.

Solche Unterstiitzungsangebote lindern Belastungen langfristig,
starken die Belastbarkeit der betroffenen Kollegen und sind damit
ein echter Gewinn fiir den Betrieb.

Vernetzung fordern, Wissen austauschen

Machen Sie zudem pflegende Kollegen sichtbar. Vernetzung und
Austausch sind essenziell und hilfreich fiir Betroffene, besonders
aus der gleichen Region.

Sie konnen als Betriebsrat Plattformen schaffen, auf denen pfle-
gende Kollegen sich austauschen, Fragen stellen oder Unterstit-
zung finden. Ein internes Angebot oder Aushange mit Tipps aus
dem Magazin ,Ich pflege” machen das Thema présent und sorgen
fir Verbundenheit und Unterstiitzung.

So geht Betriebsratswahl 2026 — mit dem digitalen WahlICockpit

e Inklusive aller Updates
e Checklisten

e Fristenrechner

e Rechtstipps

Ihre Soforthilfe fiir eine rechtssichere Betriebsratswahl 2026

e Fristen und Termine automatisch im Blick
e Ermittlung der Mindestsitze nach d'Hondt
e Rechtssichere Vorlagen und Muster

¢ Kandidaturen erfassen und verwalten

e Berechnung des Wahlergebnisses

SICHERHEITSBEAUFTRAGTE
Qualifizierung nach der DGUV

Das lesen Sie

in der nachsten
Ausgabe
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GESUNDHEITSIMPULSE 2025
Mitmachaktionen nutzen

BERATUNG
in psychischen Belastungs-
situationen anbieten



https://kurzlinks.de/bxxz
https://kurzlinks.de/c415



